
màckàt 
für die ErzdiScefe Ir ei bürg. 

I%ro. 3 Freiburg, den 1. Februar 1870. XIV. Jahrgang. 

LsH'M ÜiiM 
durch Gottes Erbarmung und des heiligen Apostol. Stuhles Gnade Bischof von Leuca i. p. i. 

Erzbisthumsverweser der Erzdiöcese Freiburg re. 

Dem Hochwür-lgcn Clerus und den Gläubigen der Erzdiöcese (Lad. Theils) Gruß und 
Segen von Gott dem Vater und unserm Herrn Jesu Christo! 

Geliebteste! 

Es ist Euch wohl bekannt, in welcher schwierigen stage die katholische Kirche in unserer Erzdiöcese badischen Theils seit 
längerer Zeit sich befindet. Diese beklagcuswcrthcn Schwierigkeiten haben seit dem Hingange unseres unvergeßlichen Bakers in 
Christo, Erzbischofs Hermann, sich nicht vermindert. Sie sind vielmehr in einer steten Zunahme begriffen. Mit tiefbeküm- 
mertem Herzen spreche ich diese traurige Wahrheit vor Euch aus. 

Und welches ist die Ursache dieser fortdauernden Bedrängniß? Geliebtcste! Auch das ist für Euch kein Geheimniß mehr. 
Sie liegt hauptsächlich in dem Umstande, daß man einerseits die Kirche und die christliche Religion von der Familie, der Schule, 
überhaupt von den öffentlichen Einrichtungen und der Gesellschaft trennen will, anderseits aber nach dem Grundsätze: der Staat 
ist die Quelle und der Ordner alles Rechts, in das innere, ureigene Gebiet der Kirche eingreift. So werden der Wirksamkeit 
der Kirche immer engere Grenzen gesetzt: so wird dem öffentlichen Leben die seitherige christliche Grundlage immer mehr entzogen; 
so wird die Kirche, welche kraft göttlicher Einsetzung frei und keiner irdischen Macht unterworfen ist, einer von der Kirche 
getrennten Staatsgewalt unterstellt. Auf diese Weise muß aber allmälig in der menschlichen Gesellschaft jener wahrhaft christliche 
Geist verloren gehen, welcher cs allein vermag, die Grundlagen der öffentlichen Ordnung, des Rechts und der Freiheit dauernd 
zu erhalten, den wahren und ersprießlichen Fortschritt der Bildung zu bewirken und dem Menschen alle diejenigen Hilfsmittel 
zu gewähren, welche für ihn nothwendig sind, damit er sein höchstes Ziel nach diesem sterblichen Leben, das ewige Heil seiner 
Seele, erreiche. 

Nichts dringt so tief ein in das innerste Lebensmark der Wirksamkeit der Kirche, als wenn ihr bei Uebung des Lehramtes, 
bei Heranbildung der Geistlichkeit und bei Besetzung der kirchlichen Stellen die Freiheit der Bewegung entzogen wird. Es ist 
Euch bekannt, daß eine landesherrliche Verordnung den Geistlichen, welche nach dem Jahre 1862 die Priesterweihe erhalten 
haben, zur Erlangung eines Kirchcuamtcs eine besondere Staatsprüfung vorschreibt. Gegen diese staatliche Anordnung hat der 
Hochsclige Erzbischof Hermann sofort feierliche Verwahrung eingelegt, weil sie die Freiheit der kirchlichen Heranbildung der 
Geistlichen wie die Freiheit der kirchlichen Aemterbesetzung durch den Bischof beeinträchtigt. 

Ihr wißt, daß Geistliche, welche die Regierung lediglich nach ihrer Ansicht und ohne Angabe auf Thatsachen sich stützender 
Gründe als in bürgerlicher oder politischer Hinsicht mißfällig erklärt, von dem Oberhirten als Pfarrer nicht gesetzt werden sollen, 
auch wenn er dieselben nach seinem gewissenhaftesten Urtheil als die würdigsten und tüchtigsten Seelsorger für die betreffende 
Pfarrei ansehen muß. Mit Schmerz und Bangigkeit muß die verwaiste Erzdiöcese des in so schwierigen Verhältnissen doppelt 
nöthigen Oberhirtcn immer noch entbehren. 

Mit der göttlichen Stiftung hat die Kirche auch das Recht erhalten, zur Erfüllung ihrer Sendung auf Erden Vermögen 
zu erwerben, zu besitzen, zu verwalten und zu verwenden. Die Kirche ist eine wahre und vollkommene Gesellschaft. Wie jedes 
menschliche Gemeinwesen, so kann auch die Kirche ohne eigenthümliches Vermögen und die freie Verfügung über dasselbe ihre 
Aufgabe nicht ausreichend erfüllen. 
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Von den Zeiten der Apostel an gehört mit zur Aufgabe der Kirche die Sorge für die Armen, für die Kranken, für 

christlichen Unterricht und Erziehung. Durch fromme, milde Stiftungen, welche Geistliche und Laien im Verlaufe der Jahr- 

hunderte zu diesen Zwecken der Kirche vermacht haben, wurde die Erfüllung dieser ihrer Aufgabe wesentlich erleichtert. Es 

bestehen innerhalb der Kirche weise Anordnungen über Verwaltung und Verwendung ihres Vermögens. Völkerrechtliche Verträge 

und Laudesgcsetze haben seither das Kirchengut und die im Eigenthum der Kirche stehenden milden Stiftungen geschützt. 

Es ist Euch nun nicht unbekannt geblieben, daß die weltliche Gewalt in die Verwaltung und Verwendung des Kirchcn- 

vermögens eingreift und wie viele katholische Stiftungen dem seitherigen katholischen Besitz und der katholischen Verwaltung 

entzogen worden sind. Mit tiefer Besorgniß blicken wir namentlich auf einen neuen Gesetzentwurf über die Stiftungen, welchen 

die Regierung den Landständen vorgelegt hat. 

Ein solches Gesetz würde die Leitung und Oberaufsicht des katholischen Kirchen- und Stiftnngsvermögcns der Staatsgewalt 

überantworten; es würde der Kirche und den Katholiken das Eigenthum an den kirchlichen und katholischen milden Stiftungen, 

sowie die ans dem Eigcnthnmsrechte hervorgehenden Befugnisse der freien und selbstständigen Verwaltung, Vertretung und Ver- 

wendung derselben entziehen; es würde die Verwaltung und Verwendung der confessionellen milden Stiftungen meist confessions- 

losen staatlichen oder Gemeinde-Behörden unterstellen, Rach einem solchen Gesetze dürfte Niemand mehr der Kirche kirchliche 

Stiftungen für Armennnlcrstütznng, Krankenpflege und im Allgemeinen auch nicht für Untcrrichtszweckc vermachen. Es wäre 

darnach die Regierung ermächtigt, Stiftungen, welche von ihr ans irgend einem Grunde als dem Staatswohle nachthcilig 

angesehen werden, aufzuheben, und die so erloschenen und aufgehobenen Stiftungen auch zu nicht kirchlichen oder katholischen 

Zwecken zu verwenden. Den Stiftungen würde ferner der seitherige Rechtsschutz der unabhängigen bürgerlichen Gerichte entzogen. 

Ja, werden die Bestimmungen dieser Regierungsvorlage gesetzlich, dann verlieren die Kirche und die Katholiken eine Hauptstütze 

ihrer Existenz und Unabhängigkeit und die pflichtgemäße Sorge der Kirche für die Nothleidendcn wird wesentlich erschwert und 

beschränkt. 

Geliebteste! Sobald die Regierung uns diesen Gesetzentwurf zur Kenntnißnahme mitgetheilt hatte, haben wir Hochdieselbe 

im Interesse des Friedens und des Rechts gebeten, den Landständen diese Vorlage nicht zu machen. Wir haben sofort im 

Namen der Mission der Kirche, der Verfassung, der bestehenden Verträge, der religiösen und persönlichen Freiheit, der Hcilig- 

haltung des Eigenthums und des Rechts Verwahrung gegen diesen Gesetzentwurf eingelegt. Wir haben sodann in citier besondern 

Denkschrift nachgewiesen, wie die Bestimmungen dieses Gesetzentwurfes gegen die durch völkerrechtliche Verträge und die Grund- 

gesetze des Landes so feierlich garantirten Gerechtsame der Kirche und der Katholiken verstoßen, und daß die Staatsgewalt nicht 

berechtigt sei, über diese innerliche kirchliche Angelegenheit einseitig zu entscheiden. Wir wiederholen hier diese unsere Ver- 

wahrung und werden fortfahren, das Recht und die Freiheit der Kirche hierin zu vertheidigen. 

Der Bestand der katholischen Religion hängt mit davon ab, daß die Kirche die durch die heilige Taufe ihr angchörige 

Jugend im katholischen Geist heranbilden und erziehen, sowie Alles fern halten kann, was diese Erziehung und Bildung schädigt. 

Von jeher und allenthalben ist die Volksschule als ein Zubehör der Religion angesehen worden. Der berühmte protestantische 

Reichspnblicist Johann Jakob Moser sagt: „Wer den öffentlichen Gottesdienst hat, der ist allemal auch befugt. Schulen als 

die Pflanzgärtcn der Kirchen anzuordnen", und derselbe Rcchtsgclehrtc fügt bei, daß der Landesherr zwar berechtigt sei, die 

Schulanstalten zu verbessern, jedoch so, daß dadurch weder mittelbar noch unmittelbar ein nachthciligcr Einfluß auf die Religion 

selbst ausgeübt werde. Das war Recht zur Zeit unserer Vorfahren. So ist cs in der Natur der Sache und in der göttlichen 

Sendung der Kirche begründet. 

Es ist nun aber bei uns die Schule durch das Schulgesetz vom 8. März 1868 und durch die darauf ergangenen Voll- 

zngsverordnungcn von der Kirche getrennt. Die Staatsgewalt leitet hiernach durch nichtkatholische oder confcssionell gemischte 

Behörden ausschließlich die Heranbildung der Jugend. Das Schulgesetz und die neuesten Schulverordnungen begünstigen die 

Einführung von confcssionell gemischten Schulen. 

Die Kirche ist verpflichtet dafür zu sorgen und in der Schule darüber zu wachen, daß die Kleinen zum göttlichen Erlöser 

kommen, daß sic im katholischen Glauben und in katholischer Sitte herangebildet werden. Um diese heiligste Pflicht an Euch 

und Euern Kindern und im Interesse der christlichen Gesellschaft erfüllen zu können, hat Euer Oberhirt die Großherzogliche 

Regierung fort und fort gebeten, dem Bischof und den ihm untergebenen Geistlichen wenigstens diejenige Mitwirkung bei der 

Leitung der Schule zu belassen, welche nöthig ist, um die Jugend zu guten Christen heranbilden und das ihrer Erziehung 

Schädliche entfernen zu können. Unsere Bitten, die Vorstellungen der Geistlichen und der Katholiken sind nicht erhört worden. 

Nur als zeitweilige Zugabe und als Fach wurde die religiöse Unterweisung zugelassen, und daß die Kirche den Religions- 

unterricht in der Schule besorge und überwache. Es wurde nicht einmal gestattet, daß der Bischof und die Geistlichen als 

Lehrer, Priester und Hirten der Jugend auf den Schulunterricht und die Erziehung selbstständ ig ein- und mitwirken, um das religiöse 

Leben in der Schule rein zu erhalten und zu befördern, die religiös-sittliche Haltung der Lehrer und der Schule wirksam zu 

überwachen, der religiösen Erziehung schädliche Bücher und Lehren ans der Schule fern zu halten. Deßhalb und weil die 

Staatsgewalt sich von der Kirche getrennt hat, ist keine Sicherheit dafür gegeben, daß die katholische Jugend im katholischen 

Geist herangebildet werde. 
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hat *u entheben, mann ein ©acrament gütig gefpenbet ober empfangen mirb. ©ie allein hat also auch in entfeheiben 
unter melchen Bebingungen bon fristen bie Ghen gütig geflossen merben sönnen. ^ ' 

Bon ben apostolischen geilen an maren beghalb bie Gläubigen verpflichtet, ihre Ghcu nur nach ben Sehren, Geboten nnb 
Forschriften bei Äii^e, voi ihrem gingest#, mit ihrer Gutheißung nnb ihrem ©egen ;n schließen, ©tetg hat bie Kirche bin 
Ehen, die von ben Gläubigen anders eingegangen würben, für unerlaubt nnb sünbhaft erklärt 

Gedebtefte! gret mag schon ber hl- 3gnating, ein Sinter ber SIpoftel, sagt: »Gg gelernt sich, baß bie Braut- 
lente nach ber Wnorbniing beg Btfchofg heurathen, bamit bie Ghe im ßerrn geschehe."2) Unb ber im 
gmeiten 3ahrhnnbert lebenbe, rneifemhenagorag bezeugt: »Unter ben Christen ist eg allgemeine Hebung baß sie bie 
Ehe nach ben Gesetzen ber Kirche eingehen."2) ö p 

Ilm ben Geboten ber ßir^e ben größten Wachbrncf )n geben nnb ihre Gläubigen bor feber unerlaubten, fünbhaften nnb 
medeicht ang innern Griinben ungilfigen Ghef^ließung &u bemahre», hat bie allgemeine Wrcheiiberfamnüung bon Orient in 
ihrer bierunb^a^igflen ©i^ung berorbnet: »Diejenigen, melche anberg alg in Gegenmart beg Bfarrerg ober eineg anbern Bric- 

ht mit ber Grlaiibniß beg Bfarrerg ober beg @#ofg, nnb bor ,mei ober brei beugen gur Gingehung einer streiten raoslten, macht die heilige Synode zui Abschließung einer Ehe ganz und gar unfähig und berorbnet, baß solche eheliche Ueber* 
einkommen ungütig und nichtig seien, sowie sie biefelben durch den gegenwärtigen Beschluß ungiltig und nichtig erklärt." 

Als katholische Christen seid Ihr tm Gewissen zur genauen Befolgung dieser im Namen und Aufträge des Heilandes ge- 

gebenen Wnungbermche verpflichtet, nnb sönnet 3hr also erst bann, mann biefer Berorbuung nachgekmmenfeib 
nnb 3hr so bag hl- ©uerament ber Ghe empfangen habt, Guch bor Gott nnb (Euerem Gemiffen alg mahre nnb somit um 
ehe(#n Mammenleben berechtigte (Eheleute erachten. »SBillftDubich Verehelichen", sagt ber heil. Ghrpfoftomug, »fofrageL 
Mt an nnb Me bagGefeM ;u Wathe, melcheg bie Apostel nnb bie ß#e für bie Gheleutc aufgestellt haben. 
Denn bie (Ehe ,ft ein großeg Geheimniß beg Sebeng nnb ber Weligiou. SBehe bem, ber sie ;n einem bloßen Gelb* uub Wietb- 
vertrag herabwürdiget."») 

Geftüht auf ben Glauben uub bie Geseke ber ßirche lehrt ber h^ Bâter Bapst ÿing IX., bag Oberhaupt unb ber 
Sehrer ber ganzen Girche, ,n ber %l(ocntion born 2T. ©eptember 1852: ,eg muß febem ^^0!^ rnoßl besannt fein baß 
b,e @he mahrhaft unb eigentli^ (Eineg ang ben siebe» bon Cßriftug bem ßerru eingefe^ten ©acramenten beg evangelischen Ge. 
mheg ist nnb eg beßhalb m,ter Christen leine Gße geben sann, meldje nicht ^gleich ©acrament ist, nnb baß foul unter 
Ujuitcn jebe nicht sacramentalische Verbindung eines Mannes und eines Weibes, mag sie auch traft eines Civilgesetzes eristiren 
n#g Slnbereg ist alg ein fünbhafteg unb verberblicheg unb bariim von ber ßirche io sehr bermorfeneg Zusammenleben nnb 
baß folglich von dem Ehebund das ©acrament niemals getrennt werden kann." 

.. à- 6ti ®,,anf,'n' W «W™ *(' d» Eh-schlt-ßn», da- Sacrament nnMr.nnbar verbände», d-b dt, Kirche auch b.t Ehen der van >hr getrennt-» Lhrtftc», wen» dem Eheabschtnß ,-t» trennendes ©inbtniif; i„, Wear Mt 
als ©acramente, als wahre, gütige unb unauflösliche Ehen betrachten muß. 

Dag ©acrament befestiget bie Unanflöglichleit beg (Ehebanbeg nnb für alle Zeiten gilt bag Gbeqefeb (Ebrifti bag (Er (n 
ben dorten verfünbet: »%ag Gott verbunben hat, bag soll ber Mensch uicht trennen/ #er immer fein 
Betb entläßt nnb eine Änbcre nimmt, ber bri^^t bie (Elfe nnb mer bie Geschiebene nimmt ber bricht 
bie Ghe."") S)teseg #gefeh Sh# vertünbet ber SIpoftel Waning mit allem Grüfte im ersten Briefe an bie Christen in Coring 
Zreu bem Gebote beg ßerrn hat auch bie Äh# an biefem christlichen Ghegefeh immer festgehalten. SBennbaßer auch bag rnelt- 
(iche Gefeh b,e Trennung born Ghebanbe gestattet, so bleiben bie #fflichen Gßcgatten bor Gott nnb bem Gemiffen verpflichtet 
in ehelicher Dreue unb Siebe miteinanber aug^harren big ber Zob sie scheibet. Die ßireße lennt bei gütigen Chen nur eine 
Scheidung von Tisch und Bett. Doch nicht durch den Ausspruch des bürgerlichen Gerichts, welches eine solche Scheidung 
erlaubt, bürfen sich bie #W'chen Cßeleute beruhigen. Bon einer solchen (Erlaubniß bürfen sie vor Gott nnb ihrem Gemiffen 
erst bann Gebrauch machen, wenn durch ein kirchliches Urtheil ihnen dies gestattet morden ist. 

»Wicht nach bem meltlichen Gefeße", lehrt ber heil- Ghrpfostomug, »mirb Gott beine unerlaubte Gheverbinbunq richten 
fonbern nach bem Geseke, bag Gr selber aufgestellt hat." 6) glaubst" spricht ber hl- Ämbroßug, »bie ©cheibung fei erlaubt' 
met! bag meltliche Gefe* sie gestattet, 1# bagegen bag Gefeß Gotteg, bem auch bie Gcfe%geber ber Grbe untermorfen finb "?) an 

') Ep. 8. Ign. ad Polycarp. c. 5. 2) Athenag. Leg. pro Christ. 33. 3) 8. Job. Chrys. Serm. 18. 

VII. 10. 11. 39. 6) 8. Joh. Chrys. Hom. de lihello repud. ) 8. Amhros. Comment, in Matth. VIII. Iß. 
4) Matth. XIX. 6, 9. s) I. Cor. 
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gâcheur Sinne fügt der h»il. Augustin hinzu: „die völlige Ehescheidung ist nach dem Gesetze des Himmels nicht erlaubt, mag 

au A bog ©cfcß beß bürgerlichen Ricßterß sie erlauben." ') . ^ ^ _ _ . . .. @ 
gatßolifcßc Brautleute! beaAtet eß woßl, feine irbifcße Maißt sann bewirten, baß bic ©efeße ©otteß unb feiner R#e 

für baß ©ewiffen ißre Kraft berlieren. 3ßr merbei eucß beßßalb nie nnb nimmermehr mit bem bloßen Gwtlact ans bem 
©emeinbeßanß begnügen. Denn Katßolifen, melAe in einer Bcrbinbung (eben nnb bcrßarren, meßße bor ®ott nnb ber Kad)e 
feine maßrc, gütige Gße nnb beßßalb ein füubßaßeß BerßäÜniß ist, nnb so bureß ^ißucßtung ber f# #n ®#e ber W^icßen 
©emeinbe Aergerniß geben, finb bon äffen fircßlitßen Mccßtcn unb Bortßeilen ber fir^fi^en (BememfW außgefcßloßeii; ße sonnen 
inßbefonberc gum empfange ber ßeil. ©acramente nießt angelassen merben unb foßten ße nubußfertig auß bicjem ycben ,4etbcn, 
— was Gott bei Allen verhüten wolle — so bleibt denselben auch die Ehre und Wohlthat des kirchllchen Begrabnißes unterlagt. 

Damit in einer so wichtigen unb ßeiligen ®acße meß gut unb re^taeitig oorbereitet werben sann, luaß ftr(ßl,4en 
Gßefcßließung erforbcrlicß iß, so möcßte id, bie fatßolifcßcu Brautleute bringenb ermaßnen, baß ße feßon ißrc Verlobung bem 
@eelforgerfobalbwiemög(icß,nnbfebenfaßß,fobalbfiebenBerfünbf4einbeibemamtßßericßterwirttßaben,auaeigen. ^ 

bann merben sie an bem selb en Sage, an melcßem ber Gibilact auf bem ©cmeinbcßauß borgenommen morben ßt, bcnGße. 
bunb in ber bon ber Kinßc borgeßßriebcneu Beife cßriftlicß nnb fir#4 schließen, um sofort bte mit bem ßeil. 
berfnüpften Rc^te nnb #cßtcn so außüben a» lönnen, baß bcrfelbe alß ein maßreß unb treueß Slbbilb ber ißcieimgung Gßu, i 
mit feiner Kir^e erscheint, ,00,11 @ucß ber ßeil. Apostel Baitluß in ben dorten ermaßut: „Gomie bi: 
unterworfen iß, so auch feien eß bic Bcibcr ihren Männern in Siliern. Manner liebet euere Leiber, 

wie auih Gßriftuß bie Kircße geliebt unb sich selbst für sie hingegeben ßaf, 
reinigen in ber Bas fer taufe bur d) baß Bort beß Sebenß, um selbst ß err lid) bie Kir^e fuß bar aufteilen 

oßne Madel oßne Runacl ober etwaß bcrgleicßcnfonbcrn baßficßelligunbunbcflcdtfei.":.! eeßet, 

mie innig, wie (iebcboß, wie ßeilig, wie unaertrennlicß bie B«binbung Gßrifti mit feiner Kircße iß! Slßmet in (Euerem eßelicßen 
Leben dies Vorbild nach, und Euere Ehe wird würde- und weihevoll, glücklich und gesegnet fein. So werdet Ihr ausharren 
können auch in Tagen des Kummers und ber Leiden und jene sittliche Kraft bewahren, durch welche die Reinheit und Treue 
der (Battenliebe, sowie die schwere Erfüllung der Elternpflichten bei allem Wechsel der menschlichen Geschicke gesichert bleibt. 

Wenn Ihr so Jesum Christum in Eueren Herzen heilig haltet und die erlassene Ehe-Instruktion, wie ich vertrauensboll 
hoffe, getreu befolgt, dann werden die Segnungen der christlichen Ehe und der christlichen Familie weniger Eintrag erleiden. 

(Beliebteste! Bie 3ßr miß allem feßet, genießt bet unß bie Kircße bie ßreißeit nießt, bie ißr ©ott gefeßeuft unb welcße 
sie zur Erhaltung und Pflege der christlichen Religion, zur Rettung Euerer Seelen, nöthig hat. Vergeblich beruft sich bie 

Kirche auf die zum Schutze der kirchlichen Rechte und Freiheit bestehenden völkerrechtliche Verträge, Grundgesetze des Landes und 

bie im 3aßre 1861 awtfcßcn ber Regierung unb ber Kircße au staube gefommenen llebcreinfommen. Btr ßaben feßßer aße 
Bitten nnb Sorsteßungeu erschöpft, bamit enblicß ber so feßulicßft erwünschte grieben amif# ber @taatß. nnb Kircßcngemalt 
wiederkehre. Wenn die Staatsgewalt ihre vertragsmäßigen Verpflichtungen nicht erfüllt, so erscheint auch die Kirche ihrer in 
diesen Verträgen übernommenen Verbindlichkeiten entbunden. Die Kirche ist aber alsdann berechtigt, die volle Freiheit in Bc- 
forgung ihrer Angelegenheiten, namentlich bei Befcßung ber Kircßenämtcr, ber (Eraicßung unb "Prüfung ber Kircßcubiencr, ber 
Verwaltung, Vertretung und Verwendung ihres Vermögens, die Freiheit des Unterrichts gegenüber dem von der Kirche ge- 
trennten Staat auszuüben. , 

Indem wir so den Rechts- und Besitzstand der Kirche wahren, appelliren wir an den höchsten Beschützer bei fachlichen 
Rechte und Freiheit, — an den hl. Vater und an die katholische Welt. — 

(Beliebteste! wenn 3hr im schmerzlichen Gefühle die freigeborene, mackellofc Braut Christi in einem so lange andauernden 

Kampfe um ißre Redße unb ißre ßreißeit ""b biefe so feßr geßemmt feßet, so laßt (Eucß bcßßalb nießt mutßfoß maeßen. Der 

göttliAe ©tiftcr ber Kircße würbe fa im @taße au Betß(eßem geboren; unser (Erlöser 3efuß Gßriftuß, ber König $immclß 
nnb ber (Erbe, starb beu fcßmaßlicßßcu Kreuaeßtob. 3m Kreua iß unser «Sieg, getreten wir ben föntglicßcn Bcg beß Kreuaeß. 
Demüthigen wir unß unter bie gewaltige ^anb (Botteß. Mad,eu wir unß bureß waßre Buße beß Sebenß, bureß fortgefeßteß 
inbrünßigeß (Bebet, bureß treue Grfüßiing ber ®ebote ©otteß unb feiner K#e, bureß einträchtige, opferwillige unb mutßige 
Bertßdbigung nuferer heiligsten ©üter würbig, baß ber &err unß halb feßenfen möge bic unf^äßbare ©nabe beß ßnebenß nnb 

der Freiheit unserer hl. Kirche. 
Besonders Ihr, geliebte Mitarbeiter, leuchtet den ©laubigen voran durch Euere Treue zur hl. Kirche, durch einen seifen, 

festen ©lauben, burd, bie %ugcnbcn ber Dcmutß, ber ©ittcnreinßcit, bur^ äißten ^rießerwanbc^, buriß Sucre Gintraißt, 
Gßaraeterfeftigfelt unb Opferwißigfeit. Denn aum Borbilb ber ßcerbe finb wir gcfeßt=) unb in aßen Dingen foßen wir unß 

selbst als Vorbild guter Werke in der Lehre, in der Unsträflichkeit und Würde erweisen. +) 
3a, bor Augen moßen wir bemaßreu, baß mit feßmeren unb blutigen Opfern, bureß ßnnbertfäßrige Seihen unb Kampfe 

unß baß kostbarste Kleinob beß fatßolifcßeu ©laubenß unb ber fatßolifcßen ©eßttung erworben würbe. 3m$inblid auf bie 

>) 8. Aug. Serm. 290. de Tempore. 2) Kphes. V. 24—28. 3J >- Petr. V. 3. 4) lit. II. i. 
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0efennfn,Streue unserer Borfahren unb auf beu Gtern beg $ei(eg, melden @ott in bem oerfammcften ötnmeuifchen Sonett hat 
mt#en taf,eu, molten nur aug allen Kräften bag Srbtheit unserer Büter schüfen unb bemalen, bamit, trenn mir einfteng 
JmSen,(%aft über bag ung Stnoertraute geben müssen, mir mit bem Rostet Bmitug sprechen tönneu: ,36 babe ben anten 
Kampf gekämpft, ben Lauf volle übet, bcn Glauben bewahrt."') 

(Dieser Hirtenbrief ist am nächsten (Sonntage nach Smpfang beu ©täubigen non ber Ränget gu oerfünben. 
(Die ©nabe unfereg Herrn nnb H"knbeg 3cfu Shrifti fei nnb bleibe mit Such gttten 1 Stmen. 

Freiburg, am Feste beg heiligsten Namens Jesu, 16. Januar 1870. 

f Lothar Kübel. 
Erzbisthurnsverrneser. 

0 II. Tim IV. 7. 
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